
1611 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des 

Bundesrates 

B e r ich t 

des Sozialausschusses 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 13. Dezember 1976 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Beamten-Kranken- und 

Unfallversicherungsgesetz geändert wird (6. Novelle zum Beamten

Kranken- und Unfallversicherungsgesetz) 

Der gegenständliche Gesetzesbeschluß des Nationalrates 

enthält analog zum Gesetzesbeschluß betreffend die 32. ASVG

Novelle eine Reihe von Neuregelungen im Beamten-Kranken- und 

Unfallversicherungsgesetz. Es sind dies vor allem die Gewährung 

von Maßnahmen der Rehabilitation, die Erweiterung der Auf

zählung der den Dienstunfällen gleichgestellten Unfällen, die 

Ermöglichung der Anerkennung von Krankheiten als Berufs

krankheiten im Einzelfall und schließlich die Aufrechterhaltung 

der Angehörigeneigenschaft für Kinder über dem 18. Lebensjahr, 

soweit sie erwerbslos sind. 

Der Sozialausschuß hat die gegenständliche Vorlage in 

seiner Sitzung vom 16. Dezember 1976 in Verhandlung genommen 

und einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 

keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Sozialausschuß 

somit den Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 

13. Dezember 1976 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 

Beamten~Kranken- und Unfallversicherungsgesetz geändert wird 

(6. Novelle zum Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz) , 

wird kein Einspruch erhoben. 

Ingrid S m e j kaI 

Berichterstatter 

Wien, 1976 12 16 

L i e d I 

Obmann· 
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